
bis zum Ablauf des 8. Tages vor dem 
Wahltag (§ 22 Abs 1 BRWO)*

spätestens am 7. Tag vor dem Wahltag 
(§ 22 Abs 1 BRWO)*

spätestens am 6. Tag vor dem Wahltag 
(§ 22 Abs 5 BRWO)*

Betriebsratswahl – Vereinfachtes Verfahren

Einberufung der Betriebsversammlung 
Verständigung des/der Betriebsinhabers/In sowie Hinweis auf dessen  

Pflicht zur Übermittlung des ArbeitnehmerInnenverzeichnisses

Vorschläge  
für Wahlvorstand

Betriebsversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes,  
schriftliche Mitteilung des Wahlergebnisses und Wahltages an  

den/die BetriebsinhaberIn (§ 12 Abs 2 BRWO)

ArbeitnehmerInnen- 
verzeichnis vom Dienstgeber

Ende der Einbringungsfrist  
für Wahlvorschläge

Anträge auf Ausstellung  
von Wahlkarten

Beratung und Entscheidung über 
Ausstellung von Wahlkarten

Eingeschriebener Versand der  
Wahlkarten bzw. nachweisliche  

persönliche Aushändigung

Ende der Änderungsfrist  
für Wahlvorschläge

Auflegen der  
Wahlvorschläge

Wahlkundmachung Auflegen der  
WählerInnenliste

Betriebsratswahl

Kundmachung des  
Wahlergebnisses

Ende der Anfechtungsfrist

Einberufung zur  
Konstituierung

Konstituierung

BR 2 
BR 2a

eine Person + ein Ersatz

BR 3

BR 8

BR 9

BR 6 
BR 10

BR 11a

BR 11 
BR 12

spätestens  
2 Wochen vor der BV  
(§ 11 Abs 1 BRWO)

binnen 3 Tagen 
(§ 15 Abs 2, § 19 Abs 1 BRWO)

binnen 2 Tagen nach erfolgter  
Mitteilung (§ 14 Abs 1 BRWO)

binnen 1 Woche (§ 15 Abs 3 BRWO)

BR 7

innerhalb von 6 Wochen nach der 
Wahl (§ 66 Abs 1 ArbVG)

binnen 1 Monat (§ 34 Abs 1 BRWO)

3 Tage Überlegungsfrist (§ 32 Abs 1 BRWO) 
(Annahme des Mandates kann früher erfolgen)

spätestens 3 Tage vor der BV  
(§ 11 Abs 2 BRWO)

Ende der Einspruchsfrist zur  
WählerInnenliste

spätestens 1 Woche vor dem Wahltag  
(§ 20 Abs 1 BRWO)

spätestens bis zum Ablauf des 4. Tages 
vor dem Wahltag (§ 21 Abs 1 BRWO)

während der letzten 3 Tage vor Beginn 
der Wahlhandlung (§ 21 Abs 5 BRWO)

(§ 33 BRWO)

innerhalb 2 Wochen nach 
der Wahl (§ 66 Abs 1 ArbVG)
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Ihre fristspezifischen Daten  
können Sie in diesen leeren  
Feldern eingeben!

Hinweis: Die angegebenen Fristen stellen eine Empfehlung dar. Laut ArbVG und BRWO sind die Detailfristen an die Rahmenfrist anzupassen.  
Die Rahmenfrist besagt, dass die Wahl binnen 2 Wochen nach Wahlkundmachung durchzuführen ist.

* Da die Fristenläufe rund um die Briefwahl 
der Einspruchsfrist zur WählerInnenliste 
entgegenlaufen, kann es ggf. durch Sonn- 
und Feiertage zu Überschneidungen kom-
men. Deshalb wird empfohlen, die Fristen 
rund um die Briefwahl dementsprechend 
anzupassen.

BR 4a 
BR 5


